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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.1957

Norm

ZPO §503 Z4 E4c5

Rechtssatz

Die Frage, ob die Vermutung des § 163 ABGB durch die Ergebnisse eines Sachverständigengutachtens als widerlegt

anzusehen sei, ist nicht eine reine Beweisfrage, sondern auch eine Rechtsfrage. Der OGH hat daher diese Frage zu

prüfen.
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Beisatz: Nur Rechtsfrage (T1)
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